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Anhang I: Arbeitstabellen für Zuweisungskriterien 
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Anhang II: Berechnung der vorläufigen Zuweisungen der Unionsbeihilfe für das Schulobst-, Schulgemüse- und Schulmilchprogramm 
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Anhang III: Übertragungen der Unionsbeihilfe zwischen den Programmteilen Schulobst und -gemüse (O+G) und Schulmilch (M) 

 

Mitgliedstaaten 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Hauptgrund für 

Übertragungen (Quelle: PA-

Erhebung)  

Nutzung oder Nichtnutzung 

der übertragenen Beträge  
EUR EUR EUR EUR 

Belgien 22 450 37 529 37 529 37 529 - 

Der von Programmteil M auf 

Teil O+G übertragene Betrag 

wurde nicht genutzt. 

Dänemark    2 987  

Der von Programmteil M auf 

Teil O+G übertragene Betrag 

wurde nicht genutzt. 

Deutschland 451 361 177 929 384 706 162 902 
Im Verhältnis zur Zuweisung 

höherer Bedarf an O+G als an 

M in den Schulen. 

Der zur Erhöhung der 

Unionsbeihilfe für 

Programmteil O+G 

übertragene Betrag wurde 

2018/2019 genutzt, 

2017/2018, 2019/2020 und 

2020/2021 jedoch nicht 

genutzt. 

Irland 117 052 
   

Nichtausschöpfung der 

Mittelausstattung für M und 

unzureichende Mittel für 

O+G. 

Der von Programmteil M auf 

Teil O+G übertragene Betrag 

wurde zu 60 % genutzt. 

Spanien 1 575 696 1 114 961 165 874 
 

Beschränkungen durch die 

nationale/regionale 

Gesundheitsbehörde. 

Der von Programmteil M auf 

Teil O+G übertragene Betrag 

wurde 2017/2018 zu 30 % 

genutzt, aber 2018/2019 und 

2019/2020 nicht genutzt. 

Frankreich 4 497 617 4 497 617 4 497 617 4 497 617 

Herstellung der 

Gleichwertigkeit der 

Mittelausstattungen für O+G 

und M, um einen 

gleichwertigen Beitrag zum 

Verbrauch der 

landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse zu erzielen. 

 

Der von Programmteil O+G 

auf Teil M übertragene Betrag 

wurde nicht genutzt. 
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Zypern 100 044 100 044 100 044 100 044 

Der von Programmteil M auf 

Teil O+G übertragene Betrag 

wurde 2018/2019 zu 82 % und 

2020/2021 zu 60 % genutzt. 

Der von Programmteil M auf 

Teil O+G übertragene Betrag 

wurde 2017/2018 nicht 

genutzt, 2018/2019 zu 82 % 

genutzt, 2019/2020 nicht 

genutzt und 2020/2021 zu 

60 % genutzt. 

Luxemburg 4 000 30 000 35 000 40 950 

Langsamere Inanspruchnahme 

von Milch und 

Milcherzeugnissen als 

erwartet. 

 

Der von Programmteil M auf 

Teil O+G übertragene Betrag 

wurde vollständig genutzt. 

Malta 48 250    - 

Der von Programmteil M auf 

Teil O+G übertragene Betrag 

wurde nicht genutzt. 

Niederlande 480 212 480 212 480 212 480 212 - 

Der von Programmteil M auf 

Teil O+G übertragene Betrag 

wurde 2017/2018 zu 27 %, 

2018/2019 zu 70 % und 

2019/2020 sowie 2020/2021 

nicht genutzt. 

Österreich 112 546 130 000 150 000 
 

Höherer Bedarf an Obst und 

Gemüse als an Milch. 

 

Der von Programmteil M auf 

Teil O+G übertragene Betrag 

wurde nicht genutzt. 

Portugal 426 842 
   

- 

Der von Programmteil O+G 

auf Teil M übertragene Betrag 

wurde nicht genutzt. 

Rumänien 1 373 370 1 373 370 
  

Viele öffentliche Auftraggeber 

(Stadträte) wählten eine 

Verteilung von Milch an fünf 

Tagen pro Woche. 

 

Der von Programmteil O+G 

auf Teil M übertragene Betrag 

wurde vollständig genutzt. 

Schweden 570 994 570 994 570 994 570 994 
In Schweden wird der 

Programmteil O+G nicht 

angewandt. 

Der von Programmteil O+G 

auf Teil M übertragene Betrag 

wurde nicht genutzt. 

Übertragungen M auf O+G (9) = 2 911 611 (7) = 2 070 675 (7) = 1 353 365 (6) = 824 354   

Übertragungen O+G auf M (4) = 6 868 823 (3) = 6 441 981 (2) = 5 068 611 (2) = 5 068 611   

Quelle: Arbeitsunterlagen, die den Delegierten der Mitgliedstaaten im Ausschuss für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte – Erzeugnisse tierischen Ursprungs vorgelegt wurden. 
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